
 

 

 

DIENSTGEBÄUDE 
Am Klafferer 3 · 83043 Bad Aibling 
Tel. 08031 392-01 · Fax 08031 392-9001 
poststelle@lra-rosenheim.de 
www.landkreis-rosenheim.de 

ÖFFNUNGSZEITEN 
DO 08:30 - 11:30 Uhr 
oder nach Vereinbarung 

BANKVERBINDUNGEN 
SPARKASSE ROSENHEIM-BAD AIBLING 
IBAN: DE71 7115 0000 0000 0220 12·BIC: BYLADEM1ROS 
VB RB ROSENHEIM-CHIEMSEE EG 
IBAN: DE91 7116 0000 0000 0007 44·BIC: GENODEF1VRR 

 

 

 

Information für Tierhalter über die Anzeigepflicht  
von Nutztieren 

 
Generell muss die Haltung von Nutztieren angezeigt werden. Es ist hierbei unerheblich ob es um 

eine Haltung von Tieren zu einem gewerblichen Zweck (z. B. Landwirte), oder um eine soge-

nannte „Hobby“-Haltung handelt.  

Anzeigenpflichtig sind Nutztiere wie Rinder, Schweine und Schafe, Ziegen, Pferde, Esel und 

sonstige Equiden (Einhufer). Es müssen aber auch Enten, Gänse, Hühner, Fasane, Laufvögel, 

Perlhühner, Rebhühner, Truthühner, Tauben und Wachteln registriert werden. Nach § 26 Abs. 1 

der Verordnung zum Schutz gegen die Verschleppung von Tierseuchen im Viehverkehr fallen 

auch alle Arten von Gehegewild, Kameliden und allen anderen Klauentiere (wenn auch nicht ab-

schließend genannt) unter die Anzeigepflicht.  

Ebenfalls sind auch die Bienenhaltung, die Nutzfischhaltung und die Aquakultur mit Gewäs-
seranbindung anzeigepflichtig. 

Gesetzliche Grundlagen:  

• § 26 und § 45 Verordnung zum Schutz gegen die Verschleppung von Tierseuchen im  

 Viehverkehr (Viehverkehrsverordnung, ViehVerkV) 

• § 1a Bienenseuchen-Verordnung (BienSeuchV) 

• § 4 und § 6 Fischseuchenverordnung (FischSeuchV) 

 

Wie erfolgt die Registrierung, welche Schritte müssen unternommen 
werden? 
Der zukünftige Halter hat vor Beginn der Tätigkeit / Haltung unter Angabe seines Namens, seiner 

Anschrift und der Anzahl der im Jahresdurchschnitt voraussichtlich gehaltenen Tiere, ihrer Nut-

zungsart und des Standortes der jeweiligen Tierart die Haltung bei den zuständigen Behörden 

anzuzeigen. 

  

Staatliches Veterinäramt 
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1. Registrierung beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) 
Prinzregentenstraße 39 in 83022 Rosenheim

E-Mail: poststelle@aelf-ro.bayern.de

Hier wird der Betrieb registriert (HI-Tier) und eine Betriebsnummer zugeteilt. Sobald Sie diese 

erhalten haben, wenden Sie sich bitte an das zuständige Veterinäramt. 

Den Link für das Antragsformular finden Sie auf der Homepage (evtl. umformulieren) 

2. Registrierung beim Landratsamt Rosenheim - Staatliches Veterinäramt-
Am Klafferer 3 in 83043 Bad Aibling

Tel: 08031 392-6310

E-Mail: vet-631@lra-rosenheim.de

3. Anmeldung bei bayerischen Tierseuchenkasse (BTSK)
Arabellastraße 29 in 81925 München

Tel: 089 929 900 -0

E-Mail: info@btsk.de

4. Den Link für das Antragsformular finden Sie auf der Homepage (evtl. umformulieren)
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